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7. Juni 2015  

Stahlwerk Annahütte 
Max Aicher GmbH & Co. KG 
83404 Ainring - Hammerau  

SAS Mikropfähle (Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser) mit einem Tragglied aus 
SAS-Stabstahl mit Gewinderippen S 555/700, Ø 63,5 mm  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-34.14-219 vom 
20.09.2013 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 20. September 2013 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-34.14-219 Seite 2 von 2 | 19. März 2014 
 

 

Z19787.14 1.34.14-5/14

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

 

1. Abschnitt 2.1.2.2 wird wie folgt geändert 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

 Auf die Kontermuttern kann bei nicht dynamischen Einwirkungen verzichtet werden, wenn 
entsprechend Anlage 3 ein Schrumpfschlauch (SATM oder CPSM) angeordnet wird. 

b) Absatz 4, erster Satz, wird wie folgt ersetzt:  

 Bei Traggliedern, die in Kunststoffripprohren eingebettet sind (siehe Abschnitt 2.1.3), ist die 
Koppelstelle durch einen Schrumpfschlauch (SATM oder CPSM) entsprechend Anlage 3 
zu schützen. 

 

2. Anlagen 2 und 3 werden wie folgt geändert und ergänzt: 

 Alternativ zum SATM-Schrumpfschlauch darf ein CPSM-Schrumpfschlauch verwendet 
werden. 

Anneliese Böttcher Beglaubigt 

Referatsleiterin 
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